
 
 
 

Bekanntmachung über die  
 

Annahme von Belohnungen und Geschenken 
 
 

Die selbstlose, uneigennützige und auf keinen persönlichen Vorteil bedachte Füh-
rung der Dienstgeschäfte ist eine der wesentlichen Grundlagen eines am Wohl aller 
Bürgerinnen und Bürger ausgerichteten öffentlichen Dienstes. Beschäftigte, die in 
Bezug auf ihr Amt oder ihren Beruf Geschenke oder sonstige Vorteile annehmen, ge-
fährden das Vertrauen der Allgemeinheit und ihrer Behörde in ihre Zuverlässigkeit 
und setzen das Ansehen des gesamten öffentlichen Dienstes herab. Sie erwecken 
zugleich den Verdacht, für Amtshandlungen allgemein käuflich zu sein und sich bei 
ihren Dienstgeschäften nicht ausschließlich an sachlichen Erwägungen zu orientie-
ren, sondern sich auch von der Rücksicht auf die ihnen zugesagten, gewährten oder 
von ihnen geforderten Vorteile leiten zu lassen. Das darf es im Interesse einer funkti-
onsgerecht, zweckmäßig und sachlich orientierten Verwaltung nicht geben. 

 
I.  
 

1. Die Annahme jeglicher Art von Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vergünsti-
gungen (Vorteil) in Bezug auf das Amt oder die dienstliche Tätigkeit ist allen Beschäf-
tigten (Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern, Angestellten, Arbeite-
rinnen und Arbeitern, Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärtern) verboten (§ 74 
HmbBG, ggf. i.V.m.  § 8 HmbRiG, § 10 BAT, § 12 MTArb sowie entsprechende Vor-
schriften in den Tarifverträgen für Ausbildungsverhältnisse, für Ärzte im Praktikum, 
für Praktikanten, für Auszubildende in der Krankenpflege und § 3 BBiG). Bei den öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen erstreckt sich dieses Verbot auch auf die Zeit 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses. Ausnahmen von dem Verbot dürfen nur 
nach Maßgabe des Abschnitts II dieser Bekanntmachung zugelassen werden. 
 

2. Ein Verstoß gegen dieses Verbot zieht regelmäßig arbeits- oder dienstrechtliche - im 
Beamten- oder Richterverhältnis auch disziplinarrechtliche - und strafrechtliche Fol-
gen nach sich. Je nach Art und Schwere kann der Verstoß gegen das Verbot die Ent-
fernung aus dem Dienst oder die fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses und 
Freiheitsstrafe zur Folge haben. 
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II. Ausnahmeregelungen  
 

1. Die jeweilige Beschäftigungsbehörde kann von dem Verbot nach Abschnitt I Nr. 1 
Ausnahmen zulassen (vgl. Abschn. I Nr. 1 der Anordnung über die Übertragung von 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Personalrechts vom 14.03.1989 <Amtlicher An-
zeiger S. 629>). Dabei kann sie gemäß den nachfolgenden Bestimmungen der An-
nahme von Belohnungen und Geschenken im Einzelfall zustimmen oder allgemeine 
Ausnahmen schaffen. Die Befugnis obliegt den Dienstvorgesetzten oder den von ih-
nen ermächtigten Vorgesetzten (vgl. VV zu § 3 HmbBG, MittVw 1981 Seite 19). 
 

2. Ausnahmen nach Nr. 1 dürfen nur nach folgenden Maßgaben zugelassen werden: 
 

2.1 Allgemeine Voraussetzungen 
 
Die Zustimmung zur Annahme eines Vorteils darf nur erteilt werden, wenn nach Lage 
des Falles keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Annahme die objektive 
Amtsführung der Beschäftigten beeinträchtigen oder bei dritten Personen, die von 
der Zuwendung Kenntnis erlangen, unter Anlegung eines objektiven Maßstabes den 
Eindruck der Befangenheit entstehen lassen könnte. Die Zustimmung darf nicht er-
teilt werden, wenn mit der Zuwendung von Seiten der zuwendenden Person erkenn-
bar eine Beeinflussung der Amtsführung beabsichtigt ist oder in dieser Hinsicht Zwei-
fel bestehen. Die Zustimmung kann mit Auflagen erteilt werden. Insbesondere kommt 
die Auflage in Betracht, die Zuwendung an eine soziale Einrichtung, an den Dienst-
herrn oder eine sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
weiterzugeben; dabei kann auch festgelegt werden, dass die Beschäftigten zu der 
begünstigten Einrichtung in keiner Beziehung stehen sollen, die sie mittelbar von der 
Begünstigung profitieren lässt. Die zuwendende Person ist von der Weitergabe der 
Zuwendung zu unterrichten.  
 

2.2 Ausnahmen im Einzelfall 
 
Ausnahmen sind grundsätzlich auf den Einzelfall zu beziehen, soweit nach Nr. 2.3 
nicht allgemeine Ausnahmen zugelassen sind. Dabei ist folgendes zu beachten:  
 
2.2.1 Soll ein Kraftfahrzeug Beschäftigten im Zusammenhang mit der Erledigung 

von Dienstgeschäften (auch nur kurzfristig) von Dritten zum Gebrauch über-
lassen werden, so bedarf dies in jedem Einzelfall der vorherigen Genehmi-
gung. 
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2.2.2 Nicht genehmigungsfähig sind 
 
die Unterstützung 

 
- privater Veranstaltungen der Behörde, des Amtes, der Abteilung oder einzel-

ner Beschäftigter (z.B. Weihnachtsfeier, Beförderungsfeier, Promotionsfei-
er, Betriebsausflug, Jubiläen, Abschiedsfeiern) mit Geld, Waren, Dienst-
leistungen oder anderen geldwerten Vorteilen und 
 

- privater Familienfeiern einzelner Beschäftigter (z.B. Hochzeit, Konfirmation, 
Geburtstag) 
 
durch Dritte 

 
Dahin gehende Angebote an Beschäftigte sind stets zurückzuweisen. 

 
2.3 Allgemeine Ausnahmen 

 
2.3.1 Die Annahme von nach allgemeiner Auffassung nicht zu beanstandenden ge-
ringwertigen Aufmerksamkeiten (z.B. Massenwerbeartikel wie Kugelschreiber, Ka-
lender, Schreibblocks) sowie von kleinen Geldbeträgen, die für den gemeinschaftli-
chen Verbrauch zu verwenden sind (z.B. für eine gemeinsame "Kaffeekasse"), kann 
allgemein genehmigt werden. Das gleiche gilt für übliche und angemessene Bewir-
tung bei allgemeinen Veranstaltungen, an denen Beschäftigte im Rahmen ihres Am-
tes, in dienstlichem Auftrag oder mit Rücksicht auf die ihnen durch das Amt auferleg-
ten gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnehmen, z.B. Einführung und Verabschie-
dung von Amtspersonen, offizielle Empfänge, gesellschaftliche Veranstaltungen, die 
der Pflege dienstlicher Interessen dienen, Jubiläen, Grundsteinlegungen, Richtfeste, 
Einweihungen, Eröffnungen von Ausstellungen, Betriebsbesichtigungen sowie Sit-
zungen von Organen wirtschaftlicher Unternehmungen, an denen die öffentliche 
Hand beteiligt ist. 
 
2.3.2 Allgemein genehmigt werden kann auch die Teilnahme an Bewirtungen aus 
Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher Handlungen, Besprechungen, Besichtigun-
gen oder dergleichen, wenn sie üblich und angemessen sind oder wenn sie ihren 
Grund in den Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit haben, denen sich auch An-
gehörige des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung ihrer besonderen Ver-
pflichtung zur objektiven Amtsführung nicht entziehen können, ohne gegen gesell-
schaftliche Formen zu verstoßen. Dies gilt nicht, wenn die Bewirtung nach Art und 
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Umfang einen Wert darstellt, der außer Verhältnis zu dem durchschnittlichen Ein-
kommen im öffentlichen Dienst steht. 
 
2.3.3 Die Ausführungen unter 2.3.2 gelten auch für die Annahme von Vorteilen, die 
die Durchführung eines Dienstgeschäftes erleichtern oder beschleunigen. Das Ange-
bot Privater, Beschäftigte zur Erledigung von Dienstgeschäften in ihren Kraftfahrzeu-
gen mitzunehmen, darf nur dann angenommen werden, wenn es sich um Fahrten 
über geringe Entfernungen, insbesondere Stadtfahrten handelt und hiermit ein 
dienstlicher Vorteil, insbesondere ein Zeitgewinn verbunden ist (z.B. die Abholung 
einer Beamtin oder eines Beamten mit einem Kraftfahrzeug vom Bahnhof).  
 

2.4 Informations- und Präsentationsveranstaltungen 
Informations- und Präsentationsreisen 

 
Eine Informations- oder Präsentationsveranstaltung liegt vor, wenn diese am 
Dienstort im Sinne von § 2 Absatz 4 des Hamburgischen Reisekostengesetzes 
(HmbRKG) stattfindet. Eine Informations- oder Präsentationsreise findet außerhalb 
des Dienstortes (§ 2 Absatz 4 HmbRKG) statt. 
 
2.4.1   Die Teilnahme an Informations- oder Präsentationsveranstaltungen (am 
Dienstort) von Firmen oder anderen Institutionen, die mit der Veranstaltung  zusam-
menhängende Kosten für die Beschäftigten übernehmen, ist grundsätzlich abzuleh-
nen. Sie darf nur in besonderen Ausnahmefällen von dem Dienstvorgesetzten ge-
nehmigt werden. Fällt die Teilnahme an einer Informations- oder Präsentationsver-
anstaltung mit der Erledigung eines Dienstgeschäftes zusammen, bleibt die Mög-
lichkeit der Anordnung oder Genehmigung von Dienstgängen nach dem Hamburgi-
schen Reisekostengesetz unberührt. Mit der Genehmigung des Dienstgangs gilt 
gleichzeitig die Teilnahme an der Informations- oder Präsentationsveranstaltung als 
genehmigt. Die Anordnung bzw. Genehmigung von Dienstgängen ist nicht zulässig, 
wenn von Firmen oder anderen Institutionen für die Beschäftigten Kosten für die Be-
wirtung usw. übernommen werden, die den Rahmen dessen, was der Dienstherr üb-
licherweise erstattet oder was aus Anlass, Zweck und unter Berücksichtigung des 
dienstlichen Interesses angemessen ist, erkennbar überschreiten. 
 
2.4.2   Die Teilnahme an Informations- oder Präsentationsreisen (außerhalb des 
Dienstortes) von Firmen oder anderen Institutionen, die die Reisekosten und / oder 
sonstige damit zusammenhängende Nebenkosten für die Beschäftigten übernehmen, 
ist in jedem Fall abzulehnen. Fällt die Teilnahme an einer Informations- oder Präsen-
tationsreise mit der Erledigung eines Dienstgeschäftes außerhalb des Dienstortes 
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zusammen, bleibt die Möglichkeit der Anordnung oder Genehmigung von Dienstrei-
sen nach dem Hamburgischen Reisekostengesetz unberührt. Mit der Genehmigung 
der Dienstreise gilt gleichzeitig die Teilnahme an der Informations- oder Präsentati-
onsreise als genehmigt. Die Anordnung bzw. Genehmigung von Dienstreisen ist 
nicht zulässig, wenn von Firmen oder anderen Institutionen für die Beschäftigten Kos-
ten für die Reise, Unterbringung, Bewirtung usw. übernommen werden, die den 
Rahmen dessen, was der Dienstherr üblicherweise erstattet oder was aus Anlass, 
Zweck und unter Berücksichtigung des dienstlichen Interesses angemessen ist, er-
kennbar überschreiten. 
 

3. Die Zustimmung muss schriftlich erteilt werden. Sie kann umständehalber vorab 
mündlich erteilt werden und muss dann schriftlich bestätigt werden. 
 

4. Die Zustimmung zur Annahme eines Vorteils schließt dienst- oder arbeitsrechtliche 
Folgen sowie die Strafbarkeit nicht aus, wenn der Vorteil gefordert worden ist oder 
die Gegenleistung für eine vergangene oder künftige pflichtwidrige Amtshandlung 
darstellt.  
 

III. Aufgaben der Dienstvorgesetzten  
 

Die Beschäftigten sind auf die Verpflichtungen hinzuweisen, die sich aus § 74 HmbBG oder 
den entsprechenden tarifvertraglichen Vorschriften ergeben. Die Dienstvorgesetzten haben 
dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten in regelmäßigen Abständen - mindestens jähr-
lich - über die Verpflichtungen belehrt werden; es kann eine Dokumentation über die Beleh-
rung vorgesehen werden. 
 
Die Dienstvorgesetzten und weitere Vorgesetzte haben etwaigen Verstößen gegen das Ver-
bot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und gegen strafrechtliche Vorschriften 
(siehe Erläuterungen) nach Möglichkeit durch geeignete organisatorische und personalwirt-
schaftliche Maßnahmen vorzubeugen (z.B. Personalrotation, "Vieraugenprinzip", unange-
kündigte Kontrollen). Beschäftigte, deren wirtschaftliche Verhältnisse nicht geordnet sind, sol-
len im Beschaffungswesen sowie auf Dienstposten, auf denen sie der Gefahr einer unlaute-
ren Beeinflussung durch Dritte besonders ausgesetzt sind, nicht beschäftigt werden.  
 
Bei Verletzung ihrer Pflichten können sich Vorgesetzte eines Dienstvergehens schuldig und 
gegebenenfalls nach § 357 StGB strafbar machen.  
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IV. 

Schlussbestimmung 
 
Die Bekanntmachung über die Annahme von Belohnungen und Geschenken vom 22.9.1975 
(MittVw Seite 304) wird durch diese Bekanntmachung ersetzt. 
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Erläuterungen 
 

zu der Bekanntmachung über  
 

die Annahme von Belohnungen und Geschenken  
 

1. Begriffsbestimmungen 
 
1.1 "Belohnungen" und "Geschenke" im Sinne des § 74 HmbBG und der entsprechenden 

tarifrechtlichen Vorschriften sind alle Zuwendungen, auf die Beschäftigte keinen 
Rechtsanspruch haben und die sie oder Dritte materiell oder auch immateriell objektiv 
besser stellen (Vorteil). Ein Vorteil besteht auch dann, wenn zwar Beschäftigte eine 
Leistung erbracht haben, diese aber in keinem angemessenen Verhältnis zur gewähr-
ten Gegenleistung steht.  
 
Ein derartiger Vorteil kann beispielsweise liegen in  
 
- der Zahlung von Geld, 
- der Überlassung von Gutscheinen (z.B. Telefon- oder Eintrittskarten) oder von Ge-

genständen (z.B. Fahrzeuge, Baumaschinen) zum privaten Gebrauch oder 
Verbrauch, 

- besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften (z.B. zinslose oder zinsgünstige 
Darlehen), 

- der Zahlung unverhältnismäßig hoher Vergütungen für - auch genehmigte - private 
Nebentätigkeiten (z.B. Vorträge, Gutachten) 

- der Überlassung von Fahrkarten oder Flugtickets, 
- der Mitnahme auf Reisen, 
- Bewirtungen, 
- der Gewährung von Unterkunft, 
- erbrechtlichen Begünstigungen (z.B. Bedenken mit einem Vermächtnis oder Einset-

zung als Erbe), 
- besonderen Vergünstigungen im Privatgeschäft (z.B. Vergünstigungen im Hinblick 

auf Preis, Zahlungs- und/oder Lieferbedingungen), 
- der Mitnahme auf auswärtige Betriebsbesichtigungen, Kongresse, Messen, 
- sonstigen Zuwendungen jeder Art. 
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Es kommt nicht darauf an, ob der Vorteil von der zuwendenden Person unmittelbar oder 
in ihrem Auftrag von Dritten gewährt wird.  
 
Für die Anwendbarkeit des § 74 HmbBG bzw. der entsprechenden tarifrechtlichen Vor-
schriften (s. nachstehende Nr. 4) ist es auch ohne Bedeutung, ob der Vorteil den Be-
schäftigten unmittelbar oder - z.B. bei Zuwendungen an Angehörige - nur mittelbar zu-
gute kommt. Die Weitergabe von Vorteilen an Dritte, z.B. Verwandte, Bekannte, andere 
Beschäftigte oder soziale Einrichtungen "rechtfertigt" nicht deren Annahme; auch in die-
sen Fällen ist die Zustimmung der zuständigen Behörde erforderlich. 
 
Um einen Vorteil im Sinne der gesetzlichen Regelung handelt es sich nicht, wenn etwa 
Sponsorengelder (z.B. beim Kultursponsoring) oder Drittmittel (z.B. zu Forschungszwe-
cken) unmittelbar dem Dienstherrn zugewendet  werden. 
 

1.2 "In Bezug auf das Amt" im Sinne des § 74 HmbBG bzw. "in Bezug auf die dienstliche 
Tätigkeit" im Sinne der tarifrechtlichen Vorschriften ist ein Vorteil immer nur dann ge-
währt, wenn die zuwendende Person sich davon leiten lässt, dass die oder der Beschäf-
tigte ein bestimmtes Amt bekleidet oder bekleidet hat. Ein Bezug zu einer bestimmten 
Amtshandlung ist nicht erforderlich. Zum "Amt" gehören neben dem Hauptamt auch je-
des Nebenamt und jede sonstige auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung der oder 
des Dienstvorgesetzten ausgeübte Nebentätigkeit. In Bezug auf das Amt gewährt kann 
auch eine Zuwendung sein, die die oder der Beschäftigte durch eine im Zusammenhang 
mit den dienstlichen Aufgaben stehende Nebentätigkeit erhält.  
 
Vorteile, die ausschließlich mit Rücksicht auf Beziehungen innerhalb der privaten Sphä-
re der Beschäftigten gewährt werden, sind nicht "in Bezug auf das Amt" gewährt. Derar-
tige Beziehungen dürfen aber nicht mit Erwartungen in Bezug auf die dienstliche Tätig-
keit der Beamten verknüpft sein. Erkennt eine Beamtin bzw. ein Beamter, dass an den 
persönlichen Verkehr derartige Erwartungen geknüpft werden, darf sie bzw. er weitere 
Vorteile nicht mehr annehmen. 
 

 
1.3 Die Unterscheidung zwischen den nur in besonderen Ausnahmefällen genehmigungs-

fähigen Informations- oder Präsentationsveranstaltungen (Nr. 2.4.1) und den generell 
nicht genehmigungsfähigen Informations- oder Präsentationsreisen von Firmen oder 
anderen Institutionen (Nr. 2.4.2) ist nach den folgenden Grundsätzen vorzunehmen: 
Handelt es sich um eine Informations- oder Präsentationsveranstaltung am Dienstort 
im Sinne von § 2 Absatz 4 des Hamburgischen Reisekostengesetzes (HmbRKG), liegt 
eine “Veranstaltung” im Sinne der Nr. 2.4.1 vor. Findet die Informations- oder Präsen-
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tationsveranstaltung außerhalb des Dienstortes (§ 2 Absatz 4 HmbRKG) statt, liegt ei-
ne “Reise” im Sinne von Nr. 2.4.2 Buchstabe b vor. 
Die Abgrenzung zwischen Dienstgang und Dienstreise ist im Hinblick auf das Ziel der 
Gesamtregelung getroffen worden, zum einen jedem Anschein in der Öffentlichkeit 
entgegen zu wirken, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Amtshandlungen 
allgemein käuflich sein könnten und sich bei ihren Dienstgeschäften nicht ausschließ-
lich an sachlichen Erwägungen orientieren würden und zum anderen, Regeln zu fin-
den, die den gesellschaftlichen Gepflogenheiten Rechnung tragen und die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes bei nicht korruptionsrelevanten Verhaltensweisen nicht 
unnötig disziplinieren oder sogar kriminalisieren. Im Hinblick auf den möglichen Vorteil 
hinsichtlich des generellen finanziellen Aufwandes, der in einer Informations- oder 
Präsentationsreise liegt, ist diese als Mittel zur Korrumpierung wesentlich risikoträchti-
ger einzuschätzen, als eine Informations- oder Präsentationsveranstaltung am 
Dienstort. Daher kann eine Präsentationsveranstaltung - unabhängig davon, ob sie 
mit der Erledigung von Dienstgeschäften verbunden ist - in besonderen Ausnahmefäl-
len genehmigt werden. Dagegen können Informations- oder Präsentationsreisen, 
wenn sie nicht mit der Erledigung von Dienstgeschäften zusammenfallen und als 
Dienstreisen genehmigungsfähig sind, überhaupt nicht genehmigt werden. 
 
Die Regelungen sind dementsprechend nicht unmittelbar anzuwenden auf Informati-
ons- und Präsentationsveranstaltungen oder –reisen, die gleichzeitig als Dienstgang 
oder Dienstreise angeordnet oder genehmigt werden, bzw. nach Anzeige als geneh-
migt gelten oder für die Sonderurlaub unter Belassung der Bezüge nach Nr. 8 
HmbSUrlR bewilligt wird. Die Anordnung bzw. Genehmigung von Dienstgängen und 
Dienstreisen sowie die Bewilligung von Sonderurlaub ist allerdings nicht zulässig, 
wenn von Firmen oder anderen Institutionen für die Beschäftigten Kosten für die Rei-
se, Unterbringung, Bewirtung usw. übernommen werden, die den Rahmen dessen, 
was der Dienstherr üblicherweise erstattet oder was aus Anlass, Zweck und unter Be-
rücksichtigung des dienstlichen Interesses angemessen ist, erkennbar überschreiten. 
Die Genehmigung derartiger Dienstreisen muss sich neben den allgemeinen Angaben 
zu Dienstreisen auch auf die Art der Unterbringung, der Bewirtung, das Rahmenpro-
gramm und andere Umstände erstrecken, die einen Vorteil im Sinne von Nr. 1.1 dar-
stellen können. Sind dahin gehende Angaben von der Dienstreisegenehmigung bzw. 
bei als genehmigt geltenden Dienstreisen von der Anzeige der Dienstreise nicht er-
fasst, kann ein Verstoß gegen § 74 Satz 1 HmbBG oder sogar strafrechtlich relevantes 
Verhalten (insbesondere Verstoß gegen § 331 StGB - Vorteilsannahme) gegeben sein.  

 
“Andere Institutionen” im Sinne der genannten Regelungen sind alle Einrichtungen au-
ßerhalb des unmittelbaren hamburgischen Landesdienstes unabhängig von ihrer 
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Rechtsform. 
 

1.4 Die mögliche Genehmigung der Annahme von kleinen Geldbeträgen zum gemein-
schaftlichen Verbrauch (Nr. 2.3.1) ist restriktiv zu handhaben. In Frage kommen nur 
Genehmigungen, wenn es sich bei dem Geldgeschenk um eine allgemein als unver-
fänglich empfundene Verkehrssitte handelt. Beispielsweise kann die Annahme kleiner 
Geldbeträge den Pflegekräften in Krankenhäusern zum gemeinschaftlichen Verbrauch 
genehmigt werden. 

2. Rechtsfolgen 
 
2.1  Dienstrechtliche Folgen 
 
Beschäftigte müssen jeden Anschein vermeiden, im Rahmen ihrer Amtsführung für persön-
liche Vorteile empfänglich zu sein. Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter 
dürfen auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses oder während einer Beurlaubung 
keine Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr Amt annehmen. 
 
Ein Verstoß gegen diese Vorschrift stellt bei Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen 
und Richtern ein Dienstvergehen dar (§ 81 Abs. 2 HmbBG, ggf. in Verbindung mit § 8 
HmbRiG). Bei Ruhestandsbeamtinnen oder -beamten oder früheren Beamtinnen oder Be-
amten mit Versorgungsbezügen sowie entsprechenden ehemaligen Richterinnen und Rich-
tern gilt es nach § 81 Abs. 2 als Dienstvergehen, wenn sie gegen das Verbot der Annahme 
von Belohnungen oder Geschenken in Bezug auf ihr früheres Amt verstoßen. 
 
2.2 Weitere Rechtsfolgen 
 
- Eine Beschäftigte bzw. ein Beschäftigter, die bzw. der für eine im Zusammenhang mit der 

Dienstausübung stehende, an sich nicht pflichtwidrige Handlung einen Vorteil für sich o-
der einen Dritten annimmt, fordert oder sich versprechen lässt, macht sich strafrechtlich 
der Vorteilsannahme schuldig, die nach § 331 StGB mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren bestraft wird. 
Enthält die Handlung, für die die oder der Beschäftigte einen Vorteil für sich oder einen 
Dritten annimmt, fordert oder sich versprechen lässt, eine Verletzung der Dienstpflichten, 
so ist der Tatbestand der Bestechlichkeit gegeben, für die § 332 StGB eine Freiheitsstra-
fe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren androht. Bereits der Versuch ist strafbar. In be-
sonders schweren Fällen nach § 335 StGB beträgt die Strafe Freiheitsstrafe von einem 
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Jahr bis zu zehn Jahren. Gemäß § 336 StGB steht der Vornahme einer Diensthandlung 
das Unterlassen der Handlung gleich. 
 
Die strafrechtlichen Vorschriften sind in der Anlage abgedruckt.  
 

- Neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geldstrafe sind weitere Rechtsfolgen ge-
setzlich vorgesehen, z.B., dass das Eigentum an dem aus der rechtswidrigen Tat Erlang-
ten auf den Staat übergeht (Verfall, §§ 73 ff. des Strafgesetzbuches).  
 
Wird eine Beamtin oder ein Beamter wegen Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit zu ei-
ner Freiheitsstrafe von einem Jahr oder längerer Dauer verurteilt, so endet das Beamten-
verhältnis kraft Gesetzes mit der Rechtskraft des Urteils (§§ 32 Abs. 1 Nr. 2, 53 HmbBG). 
Ist die Beamtin oder der Beamte nach Beendigung der Tat in den Ruhestand getreten, so 
verliert sie bzw. er mit der Rechtskraft der Entscheidung die Rechte als Ruhestandsbe-
amtin bzw. Ruhestandsbeamter (§ 59 des Beamtenversorgungsgesetzes).  
 
Wird eine geringere Strafe verhängt, so wird in der Regel ein förmliches Disziplinarver-
fahren durchgeführt, bei dem die Beamtin bzw. der Beamte mit der Entfernung aus dem 
Dienst, die Ruhestandsbeamtin bzw. der Ruhestandsbeamte mit der Aberkennung des 
Ruhegehalts rechnen muss.  
 
Darüber hinaus haftet die Beamtin bzw. der Beamte für den dem Dienstherrn durch eine 
rechtswidrige und schuldhafte Tat entstandenen Schaden (§ 82 HmbBG).  
 
 

3. Anzeigepflicht und Zustimmungserfordernis 
 
Beschäftigte dürfen eine nach § 74 HmbBG zu genehmigende Zuwendung erst anneh-
men, wenn die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. Im Antrag auf Zustimmung 
haben sie die für die Entscheidung maßgeblichen Umstände vollständig mitzuteilen.  
 
Kann die Zustimmung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so dürfen Beschäftigte die 
Zuwendung ausnahmsweise vorläufig annehmen, müssen aber die Genehmigung unver-
züglich nachträglich beantragen. Haben sie Zweifel, ob die Annahme eines Vorteils unter 
§ 74 HmbBG fällt oder als allgemein genehmigt gilt, so ist die Genehmigung zu beantra-
gen. Darüber hinaus sind die Beschäftigten verpflichtet, über jeden Versuch, ihre Amts-
führung durch das Angebot von Geschenken oder Belohnungen zu beeinflussen, die 
Vorgesetzten zu unterrichten. 
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4. Rechtslage bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Auszubildenden 
 
Auch die Angestellten, die Arbeiterinnen bzw. Arbeiter und die Auszubildenden des öf-
fentlichen Dienstes dürfen Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihre dienstlichen 
Tätigkeiten nur mit Zustimmung des Arbeitgebers annehmen; sie haben entsprechende 
Angebote unverzüglich und unaufgefordert dem Arbeitgeber mitzuteilen (vgl. § 10 BAT, 
§ 12 MTArb sowie die entsprechenden Regelungen in den Tarifverträgen für Ärzte im 
Praktikum [§ 10], Praktikanten [§ 8], Auszubildende in der Krankenpflege [§ 11] und 
sonstige Auszubildende [§ 3 BBiG]). Die Verletzung dieser Pflichten kann einen wichti-
gen Grund zur fristlosen Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses darstellen.  
 
Soweit Angestellte und Arbeiterinnen bzw. Arbeiter des öffentlichen Dienstes zu Dienst-
verrichtungen bestellt sind, die der Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung dienen, sind sie Beamten im Sinne des Strafrechts gleichgestellt. Sie werden 
daher, wenn sie für dienstliche Handlungen Vorteile annehmen, fordern oder sich ver-
sprechen lassen, ebenso wie Beamte nach den §§ 331 und 332 StGB bestraft. Den Be-
amten strafrechtlich gleichgestellt sind ferner Angestellte, Arbeiterinnen bzw. Arbeiter 
und Auszubildende, die nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet worden sind 
bzw. nach § 2 des Verpflichtungsgesetzes diesen Personen gleichgestellt sind.  
 
Die Ausführungen unter Abschnitt Nummer 2.2 zum Verfall und zur Haftung gelten auch 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für Auszubildende.  
 
Bei der Handhabung des § 10 BAT, des § 12 MTArb und entsprechender Bestimmun-
gen gelten die in dieser Anordnung und ihren Erläuterungen dargestellten Grundsätze 
sinngemäß. 



Anlage 

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) 
 

§ 331 

Vorteilsannahme 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der 

für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich 

versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

 

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als 

Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 

richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 

strafbar. 

 

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm 

geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde 

im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der 

Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt. 

 

§ 332 

Bestechlichkeit 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der 

einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich 

versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat 

oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen 

würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In 

minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 

Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 

 

(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als 

Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine 

richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine 



richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von 

einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, 

sich versprechen lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann 

anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat, 

1. bei der Handlung seine Pflichte zu verletzen oder, 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des 

Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen. 

 

§ 335 

Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung 
(1) In besonders schweren Fällen wird 

1. eine Tat nach 

a) § 332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und 

b) § 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs.3, 

mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und 

2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe 

nicht unter zwei Jahren 

bestraft. 

 

(2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn 

1. die Tat sich auf einen Vorteil großen Ausmaßes bezieht, 

2. der Täter fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafür gefordert 

hat, dass er eine Diensthandlung künftig vornehme, oder 

3. der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur 

fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. 

 

§ 336 

Unterlassen der Diensthandlung 

Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der 

§§ 331 bis 335 steht das Unterlassen der Handlung gleich. 


